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1. (1)Die Vorstände bzw. die Geschäftsführer der die Gründung anstrebenden Gesellschaften haben die Erfüllung

der Bedingungen für die beabsichtigte Gründung einer Holding-SE (Art. 33 Abs. 2 der Verordnung) bei den

Gerichten, in deren Sprengel die die Gründung anstrebenden Gesellschaften ihren Sitz haben, zur Eintragung in

das Firmenbuch anzumelden. Der Anmeldung sind in Urschrift, Ausfertigung oder beglaubigter Abschrift

beizufügen:

1. 1.der Gründungsplan (Art. 32 Abs. 2 der Verordnung);

2. 2.die Niederschrift des Gründungsbeschlusses der anmeldenden Gesellschaft (Art. 32 Abs. 6 der

Verordnung);

3. 3.der Gründungsbericht für die anmeldende Gesellschaft (§ 26 in Verbindung mit § 220a AktG);

4. 4.der Prüfungsbericht für die anmeldende Gesellschaft (§ 26 in Verbindung mit § 220b AktG);

5. 5.der Nachweis der Veröffentlichung des Hinweises auf die Einreichung des Gründungsplans für die

anmeldende Gesellschaft (§ 26 in Verbindung mit § 221a Abs. 1 AktG), es sei denn, dass bei der

Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter erschienen sind oder vertreten waren und der

Beschlussfassung nicht widersprochen haben.

2. (2)Weiters haben sämtliche Mitglieder des Vorstands bzw. sämtliche Geschäftsführer dem Gericht gegenüber zu

erklären, dass eine Klage auf Anfechtung oder Feststellung der Nichtigkeit des Gründungsbeschlusses innerhalb

eines Monats nach der Beschlussfassung nicht erhoben oder zurückgezogen worden ist oder dass alle

Gesellschafter durch notariell beurkundete Erklärung auf eine solche Klage verzichtet haben; kann die Erklärung

nicht vorgelegt werden, so hat das Gericht gemäß § 19 FBG vorzugehen.

3. (3)Das Gericht hat zu prüfen, ob die Gesellschafter der die Gründung anstrebenden Gesellschaften fristgerecht

den nach dem Gründungsplan für jede Gesellschaft festgelegten Mindestprozentsatz der Gesellschaftsanteile

eingebracht haben, alle übrigen Bedingungen erfüllt sind und die der Holding-Gründung vorangehenden

Rechtshandlungen und Formalitäten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Ist dies der Fall, so hat es die

Eintragung durchzuführen und die Bescheinigung auszustellen, dass in Hinblick auf die betroffene die Gründung

anstrebende Gesellschaft die der Holdinggründung vorangehenden Rechtshandlungen und Formalitäten

ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

4. (4)Bei der Eintragung der Erfüllung der Gründungsbedingungen für die beabsichtigte Gründung einer Holding-SE

sind die geplante Firma und der geplante Sitz der Europäischen Gesellschaft (SE), das Register, bei dem die

Europäische Gesellschaft (SE) geführt werden soll, Firma, Sitz und Register der weiteren die Gründung

anstrebenden Gesellschaften und die Tatsache anzugeben, dass die Gründungsbedingungen im Sinn des Art. 32

Abs. 2 der Verordnung erfüllt sind.

5. (5)Sobald die Holding-SE in das Register eingetragen ist, haben der Vorstand beziehungsweise die

Geschäftsführer der die Gründung anstrebenden Gesellschaften unter Anschluss eines Auszugs aus dem Register

der Europäischen Gesellschaft (SE) die Eintragung der Durchführung der Holdinggründung zum Firmenbuch

anzumelden. Ist der Auszug nicht in deutscher Sprache verfasst, so ist überdies eine beglaubigte Übersetzung in

die deutsche Sprache beizufügen.
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